
Berechnungsbogen zur Ermittlung des Teilnahmebeitrages!  
 

Nur für Teilnehmer/innen der Kinder- und Jugendfreizeiten des Wetteraukreises 
 

Ferienfreizeit (Name der Freizeit angeben): 

Teilnehmer/in: geb. am: 

Name der Eltern:   

Anschrift u. Telefon: 

 

1. Nettoeinkommen 
 

 Diese Spalte wird 
von der 

Fachstelle 
Jugendarbeit 

Haushaltsvorstand (Belege beifügen) 
Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate od. Bescheid ALG, ALG II 

€ € 

Ehegattin/Ehegatte (Belege beifügen) 
Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate od. Bescheid ALG, ALG II 

€ € 

Einkünfte weiterer Haushaltsangehöriger, z. B. Ausbildungsvergütung 
(Belege beifügen) 
 

€ € 

 
Kindergeld 

€ € 

sonstige Einkommen aus Vermietung, Verpachtung, Rente, Minijob, 
Krankengeld, Sozialhilfe, Wohngeld, Bafög usw. (Belege beifügen) 

€ € 

 
Gesamteinkommen der Familie € € 

 

abzüglich einer Pauschale für Werbungskosten und besondere 
Belastungen 20% des Nettoeinkommens 

€ € 

 
zu berücksichtigendes Einkommen 

€ € 

 

2. Einkommensgrenze nach § 85 (1) SGB XII 
 
 
Grundbetrag für Haushaltsvorstand  

718,00 € 718,00 € 

 
Familienzuschlag für jede weitere Person im Haushalt ___ x 252,00 € 

€ € 

Wohnungskaltmiete ggf. abzüglich des Wohngeldes 
(Mietvertrag in Kopie beifügen), keine Heizkosten!! € € 

bei Eigenheimbesitz Belege über die Zinsbelastung beifügen  
(keine Tilgungsleistungen!!) € € 

 
errechnete Einkommensgrenze € € 

 

3. Gegenüberstellung 
 
 
zu berücksichtigendes Nettoeinkommen nach 1. 

€ € 

 
Einkommensgrenze nach 2. 

€ € 

 
Differenz 

€ € 

bitte Rückseite beachten !!! 
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Ferienfreizeit (Name der Freizeit): 

Teilnehmer/in: geb. am: 

 
 

4. Teilnahmebeitrag 
 
Der Teilnahmebeitrag ergibt sich aus der Gegenüberstellung unter 3. von dem Familiennettoeinkommen und der 
Einkommensgrenze. Liegt das Einkommen unter der ermittelten Einkommensgrenze, ist der bei der Freizeit angegebene 
Mindestbetrag zu entrichten. Liegt das Einkommen über der Einkommensgrenze, entspricht diese positive Differenz dem 
Teilnahmebeitrag, maximal bis zu dem bei der Freizeit angegebenen Höchstbetrag.  
 
 

 
 Teilnahmebeitrag (wird von der Fachstelle Jugendarbeit eingetragen) 

 
€ 

5. Ergänzende Hinweise: 
 
Selbständige und Freiberufliche legen bitte die betriebswirtschaftliche Auswertungen der beiden letzten 
Kalenderjahre vor! 
 
Nicht durch Belege nachgewiesene Beträge können nicht anerkannt werden und behindern eine Bearbeitung 
der Anmeldung zur Freizeit! 

 
 

 
 
 
 
Die zur Berechnung des Teilnahmebeitrages erforderlichen Angaben in diesem Berechnungsbogen 

entsprechen den Tatsachen und sind, soweit erforderlich, auch durch Belege nachgewiesen. 
 
 
 

   

Ort, Datum       Unterschrift  
 
 
 

Telefonische Anfragen: 

Fachstelle Jugendarbeit  

(06031) 83 33 11 o. 83 33 10  o. 83 33 12 

  

 

 


